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Gesetz 108/2006 Slg.  

über Sozialdienste 
 



Das Gesetz regelt die Bedingungen für Hilfe und 
Unterstützung für Personen in sozial ungünstiger 
Lage in Form von Sozialleistungen und  
Pflegebeitrag. Weiters werden hier Bedingungen für 
die Berechtigung zur Erbringung von Sozialdiensten, 
Ausübung der öffentlichen Verwaltung im 
Sozialbereich, Inspektion der Erbringung der 
Sozialdienste sowie Voraussetzungen für die 
Ausübung von Tätigkeiten im Rahmen der 
Sozialdienste geregelt.  

 



PFLEGEBEITRAG 

 Der Pflegebeitrag wird Personen gewährt, die auf Hilfe 
durch andere angewiesen sind, mit dem Ziel die 
notwendige Hilfe sicherzustellen. Die Beitragskosten 
werden aus dem Staatsbudget beglichen.  

 Anspruchsberechtigt sind jene Personen, welche 
aufgrund eines langfristig ungünstigen 
Gesundheitszustands auf Hilfe anderer Personen bei 
Bewältigung des Alltags, persönlicher Hygiene und 
Sicherung eigener Selbstständigkeit angewiesen sind, 
der Umfang ist durch den Abhängigkeitsgrad 
festgelegt 

 Anspruchsberechtigt sind Personen ab 1 Jahr 

 



MONTATLICHE HÖHE DES 

PFLEGEBEITRAGS FÜR PERSONEN BIS 

18 JAHRE 

 Stufe I (leichte Abhängigkeit), 3 000 CZK  

 Stufe II (mittelschwere Abhängigkeit), 6 000 

CZK  

 Stufe III (schwere Abhängigkeit), 9 000 CZK 

 Stufe IV (komplette Abhängigkeit), 12 000 CZK 

 



MONTATLICHE HÖHE DES 

PFLEGEBEITRAGS FÜR PERSONEN 

ÜBER 18 JAHRE 

 Stufe I (leichte Abhängigkeit), 800 CZK  

 Stufe II (mittelschwere Abhängigkeit), 4 000 

CZK  

 Stufe III (schwere Abhängigkeit), 8 000 CZK 

 Stufe IV (komplette Abhängigkeit), 12 000 CZK 

 



PFLICHTEN DES 
BEITRAGSEMPFÄNGERS: 

 sich einer Untersuchung seines Gesundheitszustands zu 
unterziehen  

 sich einer Überprüfung der sozialen Lage zu unterziehen 
 auf Aufforderung des zuständigen Gemeindeamtes die für den 

Beitragsanspruch entscheidenden Fakten innerhalb von 8 
Tagen nachzuweisen 

 dem zuständigen Gemeindeamt schriftlich innerhalb von 8 
Tagen eventuelle Änderungen zu melden 

 den Beitrag für die Sicherung der notwendigen Hilfe zu 
verwenden 

 den Beitrag oder seinen Teil zurückzuerstatten, wenn er 
unberechtigt ausbezahlt wurde 



SOZIALDIENST 

 

 Sozialdienste sind Tätigkeiten, die zur Sicherstellung der 
Hilfe und Unterstützung für Personen mit dem Ziel ihrer 
sozialen Eingliederung, bzw. Prävention ihrer sozialen 
Exklusion geleistet werden.  

 Durch Sozialdienste wird Hilfe und Unterstützung bei 
eigener Körperpflege, Verpflegung, Unterkunft, 
Haushalt, Erziehung, Informationsbeschaffung, 
Vermittlung der Kontakte mit der Gesellschaft, Psycho- 
und Soziotherapie, Durchsetzung der eigenen Rechte 
und Interessen geleistet.    



SOZIALDIENSTE   

BASISTYPEN UND –FORMEN  

 Sozialberatung  

 Soziale Pflegedienste 

 Dienstleistungen der Sozialprävention  

 

 Aufenthaltsdienstleistungen  

 Ambulante Dienstleistungen  

 Dienstleistungen vor Ort 

 



SOZIALE BERATUNG 

 Soziale Basisberatung  

 jede Person hat Anspruch auf eine 
unentgeltliche soziale Basisberatung über 
mögliche Lösungen der eigenen ungünstigen 
sozialen Lage 

 Fachliche Sozialberatung  

 wird mit Fokus auf die Bedürfnisse einzelner 
sozialer Gruppen gewährt 

 



DIENSTE DER SOZIALPFLEGE  

 helfen den Kunden, die eigene physische und 

psychische Selbstständigkeit zu sichern 

 versuchen, die Kunden ins Leben der 

Gesellschaft einzugliedern 

 sie sichern würdevolle Umgebung und 

respektvollen Umgang mit den Kunden 

 



FORMEN DER SOZIALPFLEGE 

 Persönliche Assistenz 

 Pflegedienste 

 Notpflege 

 Begleit- und Vorleseservice 

 Unterstützung des 
selbstständigen Wohnens 

 Kurzzeitpflege/respite care  

 Zentren der Tagesdienste 

 

 

 wöchentliche stationäre 
Einrichtungen 

 Behindertenheime 

 Seniorenheime 

 Heime mit Spezialregime 

 geschütztes Wohnen 

 



DIENSTE DER SOZIALPRÄVENTION 

 zur Vermeidung der Sozialexklusion betroffener 

Personen 

 als Hilfe zur Überwindung einer sozial 

ungünstigen Lage 

 schützen die Gesellschaft vor Entstehung und 

Verbreitung unerwünschter Erscheinungen 

 



FORMEN DER SOZIALPRÄVENTION  

 frühe Pflege 

 telefonische Krisenhilfe 

 Dolmetschdienste  

 Asylhäuser  

 Resozialisierungszentren 
(halfway houses) 

 Kontaktzentren 

 Krisenzentren 

 Übernachtungshäuser 

 

 niederschwellige 
Tageszentren 

 Dienstleistungen der 
Folgepflege 

 soziales Aktivierungsservice 

 sozialtherapeutische 
Werkstätten 

 therapeutische Kommunen 

 Streetworkers  

 Soziale Rehabilitierung 

 



EINRICHTUNGEN FÜR SOZIALDIENSTE 

 Zentren der Tagesdienste 
 tägliche stationäre Zentren 
 wöchentliche stationäre 

Zentren 
 Behindertenheime 
 Heime mit speziellem 

Regime  
 geschütztes Wohnen  
 Asylhäuser  

 Resozialisierungszentren 

(halfway houses) 

 

 niederschwellige 
Tageszentren 

 niederschwellige Kinder- und 
Jugendeinrichtungen 

  Übernachtungsstellen 
 therapeutische Gruppen  
 soziale Beratungszentren 
 sozialtherapeutische 

Werkstätten   
 Zentren der sozialen 

Rehabilitierungsdienste 
 Zentren früher Pflege 



BASISTÄTIGKEIT BEI GEWÄHRUNG 
DER SOZIALDIENSTE 

 Hilfe bei eigener Körperpflege 

 Hilfe bei persönlicher Hygiene oder Sicherung der Bedingungen 
für persönliche Hygiene 

 Essensgabe oder Hilfe bei der Essensbereitung 

 Gewährung von Unterkunft, bzw. Übernachtungsmöglichkeit  

 Hilfe bei Haushaltsführung   

 Erziehungs-, Ausbildungs- und Aktivierungstätigkeiten 

 Sozialberatung  

 Kontaktvermittlung mit dem Gesellschaftsumfeld 



BASISTÄTIGKEITEN IM BEREICH DER 
SOZIALDIENSTE 

 sozialtherapeutische Tätigkeiten  

 Hilfe bei Geltendmachung der Rechte, berechtigten 
Interessen sowie bei Erledigung täglicher privater 
Geschäfte 

 telefonische Krisenhilfe    

 Einübung der Fertigkeiten für die Bewältigung eigener 
Körperpflege, des selbstständigen Lebens und 
anderer Tätigkeiten zur sozialen Eingliederung 

 Unterstützung bei Einübung und Verbesserung der 
Grundfertigkeiten 



ERBRINGUNG DER 

GESUNDHEITSVERSORGUNG 

  
 Der Sozialdiensterbringer ist verpflichtet, die 

Gesundheitsversorgung für jene Personen zu leisten, 
welchen Aufenthaltsdienste in den genannten 
Einrichtungen der Sozialdienste gewährt werden. 
Diese Verpflichtung wird durch eine spezielle 
ambulante Pflege erfüllt, welche nach speziellen 
Rechtsvorschriften gewährt wird.  

     a) mittels medizinischer Einrichtung 
     b) bei Pflege- und Rehabilitationspflege vor allem 

durch Mitarbeiter, welche über die notwendige 
Fachqualifikation zur Ausübung des 
Gesundheitsberufes verfügen. 



SOZIALDIENSTLEISTUNGEN 

 Aufgrund einer Berechtigung, welche durch den 
Registrierungsbeschluss entsteht, erlassen von 
einem Kreisamt, bzw. Ministerium.  

 Die Sozialdienstleister sind verpflichtet, vor der 
Erbringung dieser Dienste einen 
Versicherungsvertrag über Haftung für die bei 
der Leistung der Sozialdienste entstandenen 
Schäden abzuschließen. 



BEDINGUNGEN FÜR DIE 
REGISTRIERUNG 

 Einreichung des schriftlichen Registrierungsantrags 

 Unbescholtenheit und fachliche Qualifikation aller Personen, von welchen die Sozialdienste unmittelbar geleistet 

werden 

 Sicherstellung der hygienischen Bedingungen, wenn die Sozialdienste in einer Sozialeinrichtung erbracht werden 

 Eigentums- oder anderes Recht auf das Objekt oder Räumlichkeiten, in denen die Sozialdienste geleistet werden  

 Sicherstellung der materiellen und technischen Bedingungen je nach Art der gewährten Sozialdienstleistungen  

 über das Vermögen des Antragstellers (natürliche oder  juristische Person) wurde kein Konkurs angemeldet, kein 

Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet, es wurde auch kein Konkursantrag mangels Masse abgewiesen.  

 



PFLICHTEN DER 

SOZIALDIENSTERBRINGER - § 88 

der Sozialdiensterbringer ist verpflichtet: 

  die Informationszugänglichkeit zu sichern  

 den Interessenten über seine Pflichten zu informieren 

 innere Regeln für die gewährten Dienstleistungen zu erstellen  

 Regeln für die Beschwerdeneinreichung und –abwicklung zu 
erstellen 

 den Verlauf der Sozialdiensterbringung zu planen 

 Qualitätsstandards der Sozialdienstleistungen einzuhalten  

 einen Vertrag über die Erbringung der Sozialdienste 
abzuschließen (Ausnahme § 91 Abs. 3) 

 



SOZIALDIENSTINSPEKTION 

Kontrolliert wird: 

 Erfüllung der Registrierungsbedingungen 

 Erfüllung der Pflichten der Anbieter 

 Qualität der gewährten Sozialdienste 



VERTRAGSERFORDERNISSE 

 

 Bezeichnung der Vertragsparteien  

 Art und Umfang der gewährten Dienstleistung 

 Ort und Zeit der gewährten Dienstleistung  

 Höhe der Erstattung für gewährte Dienstleistung  

 Kündigungsfristen und –gründe  

 Vertragsdauer  

 



QUALITÄTSKONTROLLE 

 Standards für die Gewährung der Sozialdienste 

 Niveau der Sozialdienste 

 betriebliche Sicherstellung  

 Bereich der Beziehungen zwischen dem 

Sozialdienstleister und dem Klienten 

 personelle Sicherstellung 

 



FINANZIERUNG DER 
SOZIALDIENSTLEISTUNGEN 

 Förderungen aus Staatsbudget  

 Methodik des Ministeriums für Arbeit und Soziales der 
Tschechischen Republik für Gewährung der 
Förderungen vom Staatsbudget  den 
Sozialdiensterbringern für 2013  

 jeder registrierter Anbieter kann einen Antrag stellen 

 es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung 

 



FACHLICHE MITARBEITER IM BEREICH 
DER SOZIALDIENSTE 

 Sozialarbeiter   

 Mitarbeiter im Bereich der Sozialdienste 

 medizinische Mitarbeiter 

    (laut Ges. 96/2004 Slg.) 

 pädagogische Mitarbeiter 

    (laut Ges. 563/2004 Slg. und in der Fassung des 
Ges. 383/2005 Slg.) 

 



GESUNDHEITSVERSORGUNG 

 

 § 36 des Ges. 108/2006 Slg., legt fest, dass der 
Erbringer der sozialen Aufenthaltsdienste in 

 a) wöchentlichen stationären Einrichtungen 

 b) Behindertenheimen   

 c) Seniorenheimen  

 d) Heimen mit speziellem Regime  

verpflichtet ist, den hier untergebrachten Personen 
Gesundheitsversorgung zur Verfügung zu stellen. 



GESUNDHEITSVERSORGUNG 

 

 Die genannte „besondere ambulante Gesundheitsversorgung“ laut Gesetz 

über öffentliche Krankenversicherung Ges. 48/1997 Slg. wird erfüllt  

 a) durch medizinische Einrichtungen 

 b) bei Pflegediensten und Rehabilitation insbesondere durch Mitarbeiter mit 

fachlicher Qualifikation für die Ausübung der medizinischen Berufe  

 der Umfang der auf diese Art gewährten Pflege wird durch das Gesetz über 

die öffentliche Krankenversicherung sowie durch die Liste der 

medizinischen Leistungen mit Punktebewertung festgelegt 



LISTE DER MEDIZINISCHEN 
LEISTUNGEN 

 Es entsteht eine neue Fachkompetenz – 913 – allgemeine 
Krankenschwester in SOzialdiensten. 

  die allgemeine Krankenschwester in Sozialdiensten ist allgemeine 
Krankenschwester, welche die Gesundheitsversorgung der 
Versicherungsnehmer in Aufenthaltseinrichtungen der Sozialdienste sowie  

 in medizinischen Einrichtungen der Anstaltspflege für jene 
Versicherungsnehmer leistet, welche dort aus anderen als medizinischen 
Gründen untergebracht werden. Bei Pflegediensten und Rehabilitation für 
Versicherungsnehmer in Aufenthaltseinrichtungen der Sozialdienste sowie 
in medizinischen Einrichtungen der Anstaltspflege für die dort aus anderen 
aus medizinischen Gründen untergebrachten Versicherungsnehmer wird die 
geleistete Gesundheitsversorgung aufgrund der Behandlung des 
betreuenden Arzetes durch entsprechende Leistungen der Fachkompetenz 
913 geleistet.  
 



VÝKONY AUTORSKÉ ODBORNOSTI 913 

LEISTUNGEN DER FACHKOMPETENZ 913 

 066611 Einführung oder Beendigung der medizinischen Behandlung, administrative 

Tätigkeit der Krankenschwester 06613 Pflegeintervention– 10 min. 

 06621 komplexe Abnahme von biologischem Material,  

 06623 Anwendung einer Heiltherapie p.o.,i.m.,s.c.,i.v., 

 06625 Vorbereitung und Anwendung der verschriebenen Intuisonstherapie zwecks 

Sicherng der Hydratation, Verabreichung von Heilstoffen, Schmerztherapie   

 06627 Anwendung der Heiltherapie mittels Inhalierung  

 06629 Wundbehandlung 

 



VÝKONY AUTORSKÉ ODBORNOSTI 913 

LEISTUNGEN DER FACHKOMPETENZ 913 

 06631 komplex – Klysma, Spülungen, Pflege der permanenten Katheter und Einführung der 

permanenten Katheter bei Frauen   

 06633 Einführung der nasogastrischen Sonde 

 06635 Komplex der Untersuchung des Patienten mit Gerätetechnik  

 06637 Einübung der Insulinanwendung  

 06639 Behandlung der Stomata  

 06645 Bonifikationscode für Arbeit der Krankenschwester von  22:00 bis 06:00 Uhr  

 06649 Bonifikationscode für Arbeit der Krankenschwester an arbeitsfreien Tagen 

 



PODMÍNKY PRO VYKAZOVÁNÍ 

VÝKONŮ 

BEDINGUNGEN FÜR LEISTUNGSNACHWEISE 

 Verschreibung des behandelnden Arztes, 

welcher mit der zuständigen 

Krankenversicherung ein Vetragsverhältnis hat 

 Leistung der Pflege durch fachlich qualifizierte 

Mitarbeiter 

 abgeschlossener Sondervertrag mit 

zuständiger Krankenversicherung 



ZVLÁŠTNÍ SMLOUVA 

SONDERVERTRAG 

 wird von der Krankenversicherung mit der soziale 

Aufenthaltsdienste zur Verfügung stellenden 

Einrichtung abgeschlossen 

 die Aufenthaltseinrichtungen erlangen Berechtigung, 

die angeführte Gesundheitsversorgung der 

zuständigen Krankenversicherung zu verrechnen, 

wenn diese geleitstet wurde 



JAK TATO ZÁKONNÁ ÚPRAVA 

PROBÍHÁ    V PRAXI? 

WIE FUNKTIONIERT DIESE GESETZLICHE REGELUNG IN PRAXIS 

 Die Einrichtung ersucht die zuständige Krankenversicherung, mit ihr einen 

Sondervertrag über die Erbringung und Bezahlung der Pflegedienste und der 

Rehabilitation für Versicherungsnehmer, welche in sozialen Einrichtungen mit 

 Aufenthaltsdiensten untergebracht werden, abzuschließen. 

 Der Vertrag tritt mit dem Tag der Unterzeichnung durch die andere 

Vertragspartei in Kraft. Der Vertrag ist wirksam mit Berücksichtigung des 

Informationssystems und der Buchhaltung der Versicherung ab dem ersten 

Kalendertag, d.h. ab dem 1. Tag des Folgemonats nach dem Monat, in welchem 

der Vertrag abgeschlossen wurde 



DODATEK KE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVĚ 

ERGÄNZUNG ZUM SONDERVERTRAG 

 der Vertrag legt den Punktwert fest  

 Er gilt seit 2012 für spezielle ambulante Pflege, welche laut §22 Lit. e, des 

Gesetzes Nr. 48/1997 Slg. und der Kundmachung Nr. 620/2006 Slg. der 

Fachkompetenz 913 geleistet wird. Es wird vereinbart: 

 der Punktwert 0,90 HAL 

 die monatliche pauschale Begleichung für jede Einrichtung  

 der Punktwert über 0,40 HAL ist im Folgejahr nachzuverrechnen 



PŘÍLOHY ZVLÁŠTNÍ SMLOUVY 

BEILAGEN DES SONDERVERTRAGS 

 sie enthalten: 

 die Identifikationsnummer der Arbeitsstelle 

 Bezeichnung, Adresse und Ort der Arbeitsstelle 

 Leiter der Arbeitsstelle und seine Qualifikation 

 Kapazität der Einrichtung 

 Liste der im Vertrag festgelegten Codes der medizinischen Leistungen 

 Liste der Mitarbeiter, welche die vertraglich festgelegten Leistungen erbringen können 

und ihre Verpflichtungen 

 erlaubte Mengen der Nachweise Povolené dávky dokladů ??? 

 spezielle Vertragsabmachungen 



POŽADAVKY POJIŠŤOVNY - 

VŠEOBECNÁ SESTRA V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH 

ANFORDERUNGEN DER KRANKENVERSICHERUNG – ALLGEMEINE KRANKENSCHWEISTER IN 

SOZIALDIENSTEN 

 eine Bedingung für den Vertragsabschluss ist der Nachweis der fachlichen Qualifikation 

der Mitarbeiter der Einrichtung zur Leistung der vom Gesetz definierten Versorgung – 

Gesetz 96/2004 Slg. 

 allgemeine Krankenschwester mit Fachqualifikation zur Ausübung des medizinischen 

Berufes ohne fachliche Aufsicht (Zertifizierung des Gesundheitsministeriums der 

Tschechischen Republik zur Ausübung des medizinischen Berufes ohne fachliche 

Aufsicht) 

 allgemeine Krankenschwester mit Fachqualifikation zur Ausübung des medizinischen 

Berufes mit fachlicher Aufsicht 



POŽADAVKY POJIŠŤOVNY - 

VŠEOBECNÁ SESTRA V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH 

ANFORDERUNGEN DER KRANKENVERSICHERUNG – ALLGEMEINE 

KRANKENSCHWEISTER IM SOZIALDIENST 

 Bezahlung aller vertraglich festgelegten Leistungen 

einschließlich der Bonifikationscodes  

 Anwesenheit einer allgemeinen Krankenschwester mit 

Qualifikation zur Ausübung des medizinischen Berufes 

ohne fachliche Aufsicht während 24 Stunden pro Tag, 

7 Tage pro Woche 



KLADY A ZÁPORY VYKAZOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍ PÉČE V PZSS 

 VORTEILE DES NACHEISES DER 

GESUNDHEITSVERSORGUNG IN SOZIALEN 
AUFENTHALTSEINRICHTUNGEN  

 

- Anerkennung der Gesundheitsversorgung 
in sozialen Aufenthaltseinrichtungen  

- Sicherstellung der Gesundheitsversorgung 
durch allgemeine Krankenschwestern  

- Finanzmittel für den Einkauf des 
medizinischen Materials 

NACHTEILE DES NACHEISES DER 
GESUNDHEITSVERSORGUNG IN SOZIALEN 

 

-  Nichtanerkennung der komplexen Pflege 

-  niedriger Punktwert für geleistete 
Dienstleistungen 

-  Gefährdung der Anzahl der 
Krankenschwestern wegen mangelnder 
Finanzierung 

-   diskriminierende Zeitintervention - 10 
Minuten 

- pauschale Versicherungszahlungen  



Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


